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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über die außenpolitischen Maßnahmen der EU zur Förderung der Demokratie
(2011/2032(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, insbesondere deren 
Artikel 21, und den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, 
insbesondere dessen Artikel 25,

– unter Hinweis auf die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten und auf die 1990 in Kopenhagen und 1999 auf dem Gipfeltreffen von 
Istanbul vereinbarten Verpflichtungen der OSZE, wo sich alle OSZE-Teilnehmerstaaten 
verpflichtet haben, internationale Beobachter - und insbesondere das OSZE-Büro für 
Demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) - zu ihren Wahlen einzuladen,

– unter Hinweis auf die Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker 
sowie die Amerikanische Konvention für Menschenrechte,

– unter Hinweis auf die am 12. Dezember 2007 in Straßburg proklamierte Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Artikel 6 und 21 des Vertrags über die Europäische Union,

– unter Hinweis auf Artikel 9 des AKP-EU-Partnerschaftsabkommens (2000),

– unter Hinweis auf die Resolution der UN-Generalversammlung mit dem Titel „Förderung 
und Konsolidierung der Demokratie“ vom 4. Dezember 20001 und die Resolution zur 
„Stärkung der Rolle regionaler, subregionaler und sonstiger Organisationen und 
Abmachungen bei der Förderung und Festigung der Demokratie“ vom 
20. Dezember 20042,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. September 1996 zu der Mitteilung der 
Kommission über die Berücksichtigung der Wahrung der Grundsätze der Demokratie und 
der Achtung der Menschenrechte in den Abkommen zwischen der Gemeinschaft und 
Drittländern (KOM(1995)0216)3 und auf seine Entschließung vom 14. Februar 2006 zu der 
Menschenrechts- und Demokratieklausel in Abkommen der Europäischen Union4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. März 2001 zur Mitteilung der Kommission 
über Wahlunterstützung und Wahlbeobachtung durch die Europäische Union5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. April 2002 zur Mitteilung der Kommission 
zur Rolle der Europäischen Union bei der Förderung der Menschenrechte und der 

                                               
1 A/RES/55/96.
2 A/RES/59/201.
3 ABl. C 320 vom 28.10.1996, S. 261.
4 ABl. C 290 E vom 29.11.2006, S. 107.
5 ABl. C 343 vom 5.12.2001, S. 270.
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Demokratisierung in Drittländern (KOM(2001)0252)1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Mai 2008 über die EU-
Wahlbeobachtungsmissionen: Ziele, Verfahren und künftige Herausforderungen2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. Oktober 2009 zum Demokratieaufbau in 
den Außenbeziehungen der EU3,

–  unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. März 2010 zu den Auswirkungen der 
weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Entwicklungsländer und die 
Entwicklungszusammenarbeit4,

–  unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Dezember 2010 zu dem Jahresbericht über 
die Menschenrechte in der Welt 2009 und die Politik der Europäischen Union in diesem 
Bereich5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zur sozialen 
Verantwortung von Unternehmen in internationalen Handelsabkommen6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zu Menschenrechten, 
Sozial- und Umweltnormen in internationalen Handelsabkommen7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. März 2011 zu Steuerwesen und 
Entwicklung - Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern bei der Förderung des 
verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich8,

–  unter Hinweis auf alle Abkommen zwischen der Europäischen Union und Drittländern 
und die darin enthaltenen Menschenrechts- und Demokratieklauseln,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 18. Mai 2009 zur Unterstützung 
der demokratischen Staatsführung - Für einen verbesserten EU-Rahmen,

– unter Hinweis auf das gemeinsame Arbeitsdokument der Europäischen Kommission und 
des Generalsekretariats des Rates zum Demokratieaufbau in den Außenbeziehungen der 
EU (SEK(2009)1095),

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung an den Europäischen Rat, das Europäische 
Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen „Eine 
Partnerschaft mit dem südlichen Mittelmeerraum für Demokratie und gemeinsamen 
Wohlstand“ (KOM(2011)0200),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1889/2006 des Europäischen Parlaments und 
                                               
1 ABl. C 131 E vom 5.6.2003, S. 147.
2 ABl. C 271 E vom 12.11.2009, S. 31.
3 ABl. C 265 E vom 30.9.2010, S. 3.
4 ABl. C 4 E vom 7.1.2011, S. 34.
5 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2010)0489.
6 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2010)0446.
7 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2010)0434.
8 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2011)0082.
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des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Einführung eines Finanzierungsinstruments für die 
weltweite Förderung der Demokratie und der Menschenrechte (EIDHR),

– unter Hinweis auf den Bericht des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte über die Verantwortung transnationaler Unternehmen und anderer 
Wirtschaftsunternehmen in Bezug auf Menschenrechte vom 15. Februar 20051,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2001 zu Offenheit und 
Demokratie im Welthandel2, in der es die Welthandelsorganisation auffordert, die 
grundlegenden Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation einzuhalten und 
deren Beschlüsse anzuerkennen und bei schwerwiegenden Verstößen gegen die 
Kernarbeitsnormen Sanktionen zu verhängen,

– unter Hinweis auf die Schaffung des neuen Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) 
am 1. Januar 2011,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

–  in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass die Menschenrechte und die Demokratie in den EU-Verträgen als 
Grundwerte der EU bezeichnet werden, die die Europäische Union als universelle Werte 
fördern muss,

B. in der Erwägung, dass in den beiden Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen3 die wesentlichen Elemente der Demokratie dargelegt werden,

C. in der Erwägung, dass die Schlussfolgerungen des Rates zur Unterstützung der Demokratie 
in den Außenbeziehungen der EU von 2009 diese Elemente reflektieren,

D. in der Erwägung, dass an der Interdependenz und der wechselseitigen Stärkung von
bürgerlichen, kulturellen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Rechten kein Zweifel 
mehr besteht, und dass die demokratische Staatsführung das beste Mittel ist, diese zu 
garantieren und die Armut zu bekämpfen,

E. in der Erwägung, dass die EU in dem vom Rat angenommenen Aktionsprogramm für 
Demokratie zwar ihren Willen bekundet, die Kohärenz und Wirksamkeit ihrer 
Unterstützung zu verbessern, die praktische Umsetzung aber nur schleppend vorangeht,

F. in der Erwägung, dass die Europäische Union zwar über ein breites Spektrum an 
Instrumenten zur Förderung von Demokratie und Menschenrechten, wie politische 
Abkommen sowie Wirtschafts- und Handelsabkommen, die Menschenrechts- und 
Demokratieklauseln enthalten; die Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und 
verantwortungsvolle Staatsführung (APS+); politische Dialoge; GASP-Maßnahmen; 
ESVP-Missionen; Finanzinstrumente und Wahlbeobachtungsmissionen verfügt, diese 

                                               
1 E/CN.4/2005/91, 2005.
2 ABl. C 112 E vom 9.5.2002, S. 326.
3 A/RES/55/96 und A/RES/59/201.
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Instrumente aber kohärenter gestaltet, gestärkt und an die jeweilige Situation im Land 
angepasst werden müssen,

G. in der Erwägung, dass trotz häufiger Verletzung der Menschenrechts- und 
Demokratieklauseln und der Nichteinhaltung der in den Abkommen festgelegten 
Verpflichtungen durch einige Drittländer, nur in Ausnahmefällen Sanktionen verhängt 
werden,

H. in der Erwägung, dass die EU in diesem Bereich eine wirklich anreizorientierte Politik 
verfolgt, um Reformen anzustoßen, deren Potenzial aus politischen Gründen aber nicht 
voll ausgeschöpft wurde; in der Erwägung, dass auf den ersten Blick kein strukturelles 
Hindernis für die Nutzung externer Finanzinstrumente zur Unterstützung der 
Demokratisierung existiert,

I. in der Erwägung, dass das EIDHR die Finanzierung der Wahlbeobachtungsmissionen der 
Europäischen Union (EUEOM), die wichtige Instrumente der Zusammenarbeit im Bereich 
der Demokratieförderung sind, ermöglicht, eine Weiterverfolgung und Umsetzung ihrer 
Empfehlungen jedoch oft ausgeblieben ist,

J. in der Erwägung, dass diese Situation auf einen Mangel an politischem Willen der 
Regierungen der Partnerländer sowie auf die Unfähigkeit der Europäischen Kommission 
und der Mitgliedstaaten zurückzuführen ist, diese Empfehlungen in konkreten
Förderprogrammen, insbesondere zur Unterstützung der neu gewählten Parlamente in den 
auf dem Weg zur Demokratisierung befindlichen Ländern, umzusetzen,

Die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels

1. ist der Ansicht, dass allein die demokratische Entwicklung in den Drittländern das 
Fundament für ausgewogene und rechtmäßige Partnerschaften mit der EU legen kann, in 
denen die Bedürfnisse und Interessen beider Seiten berücksichtigt werden;

2. nimmt zur Kenntnis, dass die Ereignisse im südlichen Mittelmeerraum die Grenzen einer 
Fokussierung auf Sicherheit und Stabilität aufgezeigt und deutlich gemacht haben, dass es 
auf diese Weise nicht gelungen ist, Armut und soziale Ungerechtigkeit zu beseitigen; ist 
der Ansicht, dass sofern eine wirtschaftliche Entwicklung zu verzeichnen war, diese nicht 
allen Bürgern zugutegekommen ist; unterstreicht die Notwendigkeit eines 
Paradigmenwechsels, der sich auf eine echte Festigung der Demokratie auf der Grundlage 
einer endogenen und nachhaltigen Entwicklung zugunsten der Bevölkerung stützt;

3. betont, dass der Schwerpunkt nunmehr auf den verstärkten, konkreten und entschiedenen
Einsatz bestehender Anreize der EU zu legen ist sowie auf die Beseitigung von 
Unstimmigkeiten und doppelten Maßstäben, die die Wahrnehmung von Europa und seine 
Fähigkeit, eine starke und kohärente Politik umzusetzen, beeinträchtigen;

4. empfiehlt, dass die internationalen Abkommen, die länderspezifischen Strategiepapiere, 
die Aktionspläne, das APS+-Programm und alle übrigen Quellen wechselseitiger 
Verpflichtungen zwischen der EU und Drittländern durch eine klarere Formulierung der 
Menschenrechts- und Demokratieklauseln, eindeutiger Mechanismen für den Fall von 
Verstößen auf der Grundlage zumindest der im Abkommen von Cotonou enthaltenen, von 
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Verpflichtungen und detaillierten Messkriterien zur Bewertung der erreichten Fortschritte
und einen genauen Fahrplan für die Umsetzung gestärkt werden;

5. bekräftigt, dass das Parlament diesbezüglich eine strengere Kontrolle ausüben muss; 
fordert daher, dass die EU das Parlament an allen Phasen des Abschlusses, der 
Anwendung und der Aussetzung internationaler Abkommen mit Drittländern und vor 
allem an der Festlegung des Mandats für die Aushandlung neuer Abkommen, insbesondere 
im Bereich der Förderung der Menschenrechte, am Dialog mit dem Assoziationsrat oder 
einem anderen für die Verwaltung eines Abkommens zuständigen Organ, an der 
Umsetzung der Verpflichtungen im Bereich der Demokratisierung und am 
Entscheidungsprozess über die Einleitung einer Anhörung oder die Aussetzung eines 
Abkommens beteiligt;

6. vertritt die Auffassung, dass die Überwachung der Menschenrechtssituation in den 
jeweiligen Ländern dadurch ihre volle Legitimität gewinnt, indem sie im Rahmen der 
Vereinten Nationen erfolgt; fordert jedoch die Europäische Union auf, regelmäßig 
ausführliche Berichte über die Umsetzung der insbesondere in die Abkommen mit der EU 
aufgenommenen Verpflichtungen im Bereich Demokratie und Menschenrechte seitens der 
Drittländer vorzulegen;

7. empfiehlt der Europäischen Union, im Falle der schwierigsten Partnerschaften diese 
Länder nicht zu isolieren, sondern die Beziehungen zu ihnen auf der Grundlage einer 
zweckmäßigen und wirksamen Konditionalität, die als wirklicher Anreiz für 
demokratische Reformen dient, zu führen, und dafür Sorge zu tragen, dass die 
Bevölkerung von der Zusammenarbeit tatsächlich profitiert; gibt seine Zustimmung zu 
dem in der Mitteilung über eine Partnerschaft mit dem südlichen Mittelmeerraum für 
Demokratie und gemeinsamen Wohlstand formulierten leistungsbezogenen Ansatz („more 
for more“); ist der Ansicht, dass die EU im Gegenzug Finanzmittel, die zuvor für Länder 
vorgesehen waren, deren Regierungen ihre Verpflichtungen auf dem Gebiet der
demokratischen Staatsführung nicht erfüllen, unverzüglich umwidmen sollte;

Vertiefung der politischen Dimension

8. unterstreicht die Notwendigkeit, die beiden im Bereich der Demokratieförderung
bestehenden Ansätze, d. h. den Entwicklungsansatz, bei dem der Schwerpunkt auf dem
sozioökonomischen Fortschritt liegt, und den politischen Ansatz, der den politischen 
Pluralismus und die parlamentarische Demokratie unterstützt, aufeinander abzustimmen;
bekräftigt, dass diese Unterstützung der politischen Dimension der Drittländer 
institutionell und pluralistisch ist und keine Einflussnahme darstellt;

9. erkennt die Anstrengungen an, die die EU - oft mithilfe des EIDHR - unternommen hat, 
um bestimmte Akteure, die an demokratischen Reformen arbeiten, wie 
Menschenrechtsverteidiger und unabhängige Medien, zu unterstützen; bekräftigt jedoch 
die Notwendigkeit, die Organisation demokratischer politischer Parteien zu unterstützen, 
ohne sich für ein politisches Lager zu entscheiden; fordert eine systematische 
Unterstützung von auf demokratischem Wege neu gewählten Parlamenten, insbesondere in 
den Übergangsländern oder in Ländern, die von einer EUEOM profitiert haben;

10. unterstreicht die grundlegende Rolle, die die Parlamente der Drittländer bei der 
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demokratischen Haushaltskontrolle spielen; fordert, dass sämtliche Budgethilfen der 
Europäischen Union mit einer technischen und politischen Stärkung der parlamentarischen 
Kontrollkapazitäten einhergehen müssen; bestätigt, dass die EU die Parlamente der 
Drittländer über den Inhalt der EU-Zusammenarbeit aktiv informieren sollte;

11. begrüßt die Entscheidung der EU, länderspezifische Strategien im Bereich der 
Menschenrechte zu entwickeln; fordert, dass diese auch die Demokratisierung umfassen 
müssen; und regt eine schnelle Umsetzung an, damit die EU unverzüglich eine 
gemeinsame Analyse der Situation und des Bedarfs in den jeweiligen Ländern vornehmen 
und einen Aktionsplan aufstellen kann, in dem festgelegt ist, wie die Instrumente der EU 
in vollem Umfang und ergänzend genutzt werden;

12. erklärt, dass dieses Dokument die gesamte Außenpolitik und sämtliche auf Drittländer 
ausgerichtete Instrumente der Europäischen Union beeinflussen sollte; fordert, es dem 
Parlament zur Verfügung zu stellen;

13. fordert die Erarbeitung einer echten politischen Strategie, die auf die EU-
Wahlbeobachtungsmissionen ausgerichtet ist, insbesondere, indem das politische Projekt, 
dem die jeweilige Mission gewidmet ist, vorgelegt wird; fordert, zwei Jahre nach der 
jeweiligen Mission im Rahmen der jährlichen Aussprache im Europäischen Parlament 
über die Menschenrechte mit der Hohen Vertreterin/Vizepräsidentin eine Bilanz über den 
erreichten demokratischen Fortschritt und die noch verbesserungswürdigen Bereiche zu 
erstellen;

14. weist auf die Notwendigkeit hin, Schwerpunktländer für Wahlbeobachtungsmissionen auf 
der Basis der tatsächlichen Auswirkungen, die eine Mission auf die Beziehungen zwischen 
der EU und dem betreffenden Land haben kann, auszuwählen; fordert den EAD auf, bei 
dieser Auswahl einen stark selektiven Ansatz zu verfolgen, und weist darauf hin, dass die 
Koordinierungsgruppe Wahlen, die zum jährlichen Programm der 
EU-Wahlbeobachtungsmissionen konsultiert wird, diesbezüglich eindeutige Kriterien 
aufgestellt hat;

15. unterstreicht die Notwendigkeit, am Ende einer jeden Wahlbeobachtungsmission 
realistische und umsetzbare Empfehlungen zu erarbeiten, deren Umsetzung von allen 
Organen der EU und der Mitgliedstaaten nachdrücklich unterstützt werden muss;

16. fordert, dass die Organe der EU und der Mitgliedstaaten sich an den Schlussfolgerungen 
der Missionen orientieren und deren tatsächliche Unabhängigkeit sichergestellt wird, und 
dass die Kommission, der EAD und die Mitgliedstaaten der Unterstützung der Umsetzung 
der Empfehlungen im Wege der Zusammenarbeit besondere Beachtung schenken;

Unterstützung sozialer Dynamiken

17. schlägt vor, eine offenere und dynamischere Politik zu entwickeln, um soziale 
Bewegungen und Akteure zu unterstützen, die sich für die Bürgerbeteiligung einsetzen, 
wie Gewerkschaften, Vereine, Frauenverbände, Jugendverbände, Bauernbewegungen, 
Bewegungen der indigenen Bevölkerung, NRO, soziale Netze; sowie Akteure, die sich für 
Reformen einsetzen, wie Menschenrechtsaktivisten und aufstrebende Führungskräfte; 
schlägt vor, ihre Mobilität durch spezifische Programme und durch die Aufnahme dieses 
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Begriffs in die bestehenden Programme zu fördern;

18. bekräftigt die Notwendigkeit einer engagierteren Politik in den Bereichen soziale, 
kulturelle und politische Rechte, Förderung der Meinungsfreiheit „alter“ und „neuer“ 
Medien und ihres Schutzes, Verringerung der digitalen Kluft und Förderung des
Internetzugangs;

19. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


